
 A u f t r a g s m u s t e r  
 

 

 

1. Vertragspartner 
 

 Herr/Frau/Firma …………………………. 

  …………………………. 

  …………………………. 

  …………………………. 

   - Auftraggeber - 

 

 

 beauftragt hiermit die Dr. Wendorff GmbH 

  Sachverständigenbüro 

  Möhlstr. 2 

  51069 Köln 

 

 bzw. Humboldtstr. 15 

  14193 Berlin 

   - Sachverständige - 

 

 gemäß folgenden Bedingungen. 

 

 

2. Auftragsgegenstand (beispielsweise) 

 

 Begutachtung zur Höhe des …-Schadens vom …  

 oder Beratung zur Angemessenheit von Versicherungssummen  

 oder Ermittlung der ereignisbedingten Mehrkosten infolge von … 

 

 

3. Zweck des Gutachtens ist (beipielsweise): 

 

 Entscheidungshilfe für den Auftraggeber. Grundlage der Ermittlung der versicherungs-

vertraglich fälligen Entschädigung  

 oder Vorlage bei der Versicherung zur Dokumentation eines berechtigten Schadener-

satzanspruchs  

 oder Schlichtungsvorschlag zu unterschiedlichen Schadenschätzungen. 

 

 Das Gutachten darf nur für den angegebenen Zweck verwendet werden. Es darf ins-

besondere anderen Personen als dem Auftraggeber und den sich aus dem Zweck des 

Gutachtens ergebenden befugten Personen ohne schriftliche Zustimmung der Sach-

verständigen - auch auszugsweise - nicht überlassen werden. 
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4. Vergütung der Sachverständigen 

 

 Wenn nicht schriftlich anders vereinbart, werden die Leistungen der Sachverständigen 

nach Zeitaufwand berechnet. Reisezeit ist Arbeitszeit. 

 

 Dazu gelten konkret zu vereinbarende Stundensätze und Kostenpauschalen sowie 

 

 - Fahrten mit Bahn  1. Klasse 

 

 - Flüge   Linienflugtarif in flexibler Buchungsklasse 

    bei Flugzeiten über 3 Std. in der business-class 

 

 - sonstige Nebenkosten: 

  z.B. Bewirtungsaufwendungen, Fotos,  

  gesonderte Büroleistungen o.ä. nach Aufwand 

 

 jeweils zuzüglich der gesetzlichen MwSt. von derzeit 19 %. 

 

 Für den Fall, dass die Sachverständigen wegen eines mit diesem Auftrag in Zusammen-

hang stehenden Rechtsstreites als Zeuge oder Sachverständige vor Gericht aussagen 

müssen, verpflichtet sich der Auftraggeber, die Differenz zwischen den gerichtlich zu 

entschädigenden und den vorstehend genannten Kostensätzen zu übernehmen. 

 

 

5. Vorauszahlungen 

 

 Die Sachverständigen dürfen ihre Leistungen zurückhalten, solange keine angemessene 

Vorauszahlung auf das Honorar und die Nebenkosten geleistet wurde. 

 

 

6. Aufrechnung 

 

 Ansprüche gegen die Sachverständigen kann der Auftraggeber nur aufrechnen, wenn die 

Gegenforderung des Auftraggebers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vor-

liegt. 

 

 

7. Haftung 
 

 Die Haftung der Sachverständigen ist begrenzt auf: 

 

 - € ………….. für Vermögensschäden 

 - € ………….. für Personenschäden 

 

 Dieser Sachverständigenauftrag begründet keine Schutzpflichten zugunsten Dritter. Eine 

vertragliche oder vertragsähnliche Haftung der Sachverständigen gegenüber Dritten ist  

- auch im Wege der Abtretung - ausgeschlossen. 
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8. Rechtswirksamkeit 

 

 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages jetzt oder später ganz oder teilweise 

nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit nachträglich verlieren, so wird 

hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt. 

 

 

9. Erfüllungsort 

 

 Erfüllungsort ist je nach Ort der Abfassung des Gutachtens Köln oder Berlin. 

 

 

10. Bestätigung 

 

 Die Sachverständigen bestätigen hiermit den mündlich erhaltenen Auftrag. 

 

 Die Tätigkeiten wurden mit einem Ortstermin am …………….. aufgenommen. 

 

 

 

………., den ………………………….. Köln, den …………………………..…. 

 

 

 

………………………………………… ………………………………………… 

Der Auftraggeber Der Sachverständige 

  für Dr. Wendorff GmbH 


